
Ausfertigung 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von  
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 

 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 
2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Ellhofen am 22. September 2022 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften vom 21. April 2015, zuletzt geändert am 29. April 2021, 
beschlossen: 
 

Paragraf 1 
 
Paragraf 13 erhält folgende Neufassung: 
 

§ 13 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 
 
(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Gebühr ist der überlassene Wohnplatz. 
 
(2) Die Gebühr einschließlich der Betriebskosten beträgt 340 Euro pro Wohnplatz 

und Kalendermonat.  
 
(3) Bei der Errechnung der Gebühr nach Absatz 2 nach Kalendertagen, wird für 

jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr zugrunde gelegt.  
 

Paragraf 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. 
 
Ellhofen, 23. September 2022 
 
 

 
Wolfgang Rapp 
Bürgermeister 
 


